
Anfrage 

 

des Abgeordneten Dr. Herbert Machacek 

 

an Herrn Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Wolfgang Sobotka  

gemäß § 39 Abs. 2 LGO 2001 

 

betreffend den aufgrund der  Vereinbarung zwischen dem Bund und den 

Ländern gemäß Art. 15a B-VG betreffend Zielsteuerung-Gesundheit 

benötigten Landeszielsteuerungsvertrag 

 

Am 19. September 2013 genehmigte der NÖ Landtag die Vereinbarung zwischen 

dem Bund und den Ländern gemäß Art. 15a B-VG betreffend Zielsteuerung-

Gesundheit. Aufgrund dieser Vereinbarung ist grundsätzlich vorgesehen, dass bis  

30. September ein Landeszielsteuerungsvertrag erstellt wird. Für den Fall, dass dies 

nicht gelingt, sind Sanktionen gegen das Bundesland NÖ möglich.  

 

Einer APA-Meldung vom Tag der Sitzung des Landtages ist zu entnehmen, dass Herr 

Erhard Blumenthal, Mitarbeiter ihres Büros, mitgeteilt hat, dass der Landesziel-

steuerungsvertrag wahrscheinlich nicht fristgerecht fertig gestellt wird.  

 

 

Der Gefertigte stellt daher an Herrn Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Wolfgang 

Sobotka folgende  

 

Anfrage 

 

1. Ist es korrekt, dass der Landeszielsteuerungsvertrag nicht fristgerecht fertig 

gestellt wird bzw. wurde? 

 

2. Haben Sie um Fristverlängerung angesucht, falls der Landeszielsteuerungs-

vertrag nicht fristgerecht fertig gestellt wurde? 
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3. Ist es korrekt, dass Sie am Tag der Sitzung des Landtages, nämlich dem 

19.9.2013,  wussten, dass der Vertrag, der an diesem Tag vom NÖ Landtag 

genehmigt wird,  wahrscheinlich nicht eingehalten wird und um 

Fristverlängerung zur Fertigstellung des Landeszielsteuerungsvertrages 

angesucht werden muss? 

 

4.  Ist es korrekt, dass Sie den Landtag vor Beschlussfassung nicht darüber zu 

informierten, dass eine Verpflichtung, die vom Land NÖ eingegangen wird, 

wahrscheinlich nicht eingehalten wird und um Fristverlängerung zur 

Fertigstellung des Landeszielsteuerungsvertrages angesucht werden muss? 

 

5. Was werden Sie tun, damit sichergestellt ist, dass der Landtag zukünftig 

rechtzeitig von Ihnen über wichtige Sachverhalte informiert wird, die von 

grundsätzlicher Bedeutung für die Beschlussfassung im Landtag sind? 

 

 

 

 


